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Aus dem Gemeinderat 
 
Licht am Ende des Tunnels 
 
Stabile Gemeindefinanzen sind ein steter Kampf mit vielen unbekannten 
Einflussfaktoren. Als ich Mitte 2020 als Gemeinderat angefangen habe, musste die 
Gemeinde bereits einen tiefen, zweistelligen Bilanzfehlbetrag verbuchen. Mit 
anderen Worten: der Gemeinde fehlte jegliches Eigenkapital. Der Bilanzfehlbetrag 
stieg im Laufe der Zeit bis auf 244'000 Franken an. Die Kosten für die Kreisschule 
und das Gesundheitswesen (Pflegeheim und Spitex) liefen aus dem Ruder. Ab dem 
Jahr 2021 unternahm der Gemeinderat Sparbemühungen und einen ersten Versuch, 
die Steuern merklich anzuheben. Genehmigt wurde eine Erhöhung um zwei Prozent 
auf 59 Prozent der Staatssteuer. Im Jahr 2023 lag der Bilanzfehlbetrag noch bei 
70'000 Franken. Darum der nächste Versuch mit Support von Finanzdirektor, 
Regierungsrat Toni Lauber. Ohne Erfolg. Im 2024 der Versuch einer weiteren 
Steuererhöhung. Diesmal klappte es. Der Steuerfuss wurde auf 62 Prozent 
angehoben. In der Rechnung 2025 werden die Erhöhungen nun spürbar. Dank 
höheren Steuereinnahmen, Einsparungen durch den neuen Kreisschulvertrag und 
einem höheren Anteil am Finanzausgleich schliesst die Jahresrechnung 2025 mit 
einem Mehrertrag von 154'605 Franken ab. Das heisst: Der Bilanzfehlbetrag von 
56'784 Franken kann endlich ganz abgetragen werden. Die Gemeinde verfügt zum 
ersten Mal seit vielen Jahren über ein Eigenkapital in der Höhe von fast 100’000 
Franken und damit über einen gewissen finanziellen Spielraum für aufgeschobene 
Unterhaltsaufgaben und Weiteres. Das ist sehr erfreulich und auch das Ergebnis 
einer sehr zurückhaltenden Ausgabenpolitik in den vergangenen Jahren. Ich warne 
jedoch eindringlich vor grosser Euphorie. Auf die Gemeinde kommen einerseits 
höhere Pflegeheimkosten zu, andererseits stehen Ausgaben wie für die Melioration 
oder auch die Neugestaltung des Dorfplatzes an. Eine Gemeinde in der Grösse von 
Nusshof sollte über eine Eigenkapitalbasis von mindestens rund 500'000 Franken 
verfügen. Es wäre darum fatal, jetzt bereits wieder am Steuersatz schrauben zu 
wollen. Ich werde mich auch nach meiner Zeit im Gemeinderat für gesunde 
Gemeindefinanzen von Nusshof einsetzen. 
 
Rolf Wirz, Gemeindepräsident Nusshof 
 
 
 

Einwohnergemeindeversammlung 
 
Am Dienstag, 2. Juni 2026, findet die nächste Einwohnergemeindeversammlung 
statt.  
 
Die Einladung und die Vorlage werden rechtzeitig in die Haushalte verteilt. 
 
 
 
 

Mitteilungen des Gemeinderates 
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Erwahrung der Ersatzwahl in den Gemeinderat für den Rest der 
Amtsperiode bis zum 30.06.2028 
 
Die Geschäftsprüfungskommission ist nach dem Gesetz über die politischen Rechte 
(SGS 120) die Erwahrungsinstanz von Wahlen in den Gemeinderat.  
 
Am Sonntag, 08.03.2026, wurde für den Rest der Amtsperiode bis zum 30.06.2028 in 
den Gemeinderat Nusshof mit einem absoluten Mehr von 54 Stimmen gewählt:  
 
Nadia Allemann (97 Stimmen) 
 
Innerhalb der gesetzlichen Frist gemäss § 83 (Gesetz über die politischen Rechte) ist 
gegen das Wahlresultat keine Beschwerde erhoben worden. Die GRPK Nusshof hat 
die Wahl am 20.03.2026 erwahrt.  
 
Herzliche Gratulation zur Wahl. 
 
 
 

Stille Wahl / Präsident Meliorationskommission Nusshof für den 
Rest der Amtsperiode bis zum 30.06.2028 
 
Niklaus Lang hat sich bereit erklärt, als Präsident der Meliorationskommission für den 
Rest der Amtsperiode bis zum 30.06.2028 zur Verfügung zu stellen.  
 
Gemäss gültigem Wahlvorschlag kann gestützt auf §15 Abs. 4 des Gesetzes über 
die politischen Rechte und § 5 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde 
Nusshof die Urnenwahl umgangen werden.  
 
Niklaus Lang wurde vom Gemeinderat am 20. April 2026 in stiller Wahl als ge-
wählt erklärt.  
 
Der Gemeinderat widerruft den am 14.06.2026 angesetzten Wahlgang für die Wahl 
zum Präsidenten der Meliorationskommission.  
 
Gegen diesen Beschluss kann innert 3 Tagen seit Veröffentlichung beim Regierungs-
rat des Kantons Basel-Landschaft schriftlich und begründet Einsprache erhoben 
werden. 
 
 
 

Demission Schulrat der Kreisschule Nusshof-Wintersingen 
 
Frau Silvia Sacker demissioniert als Mitglied des Schulrates per 31.07.2026.  
 
Der Gemeinderat dankt bereits jetzt für ihre Mitarbeit zu Gunsten der Kreisschule 
Nusshof-Wintersingen. 
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Stille Wahl / Mitglied in den Schulrat der Kreisschule Nusshof-
Wintersingen für den Rest der Amtsperiode bis zum 31.07.2028 
 
Tobias Moretti hat sich als Mitglied in den Schulrat für den Rest der Amtsperiode bis 
zum 31.07.2028 zur Verfügung gestellt.  
 
Gemäss gültigem Wahlvorschlag kann gestützt auf §15 Abs. 4 des Gesetzes über 
die politischen Rechte und § 5 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde 
Nusshof die Urnenwahl umgangen werden.  
 
Tobias Moretti wurde vom Gemeinderat am 20. April 2026 in stiller Wahl als 
gewählt erklärt.  
 
Der Gemeinderat widerruft den am 14.06.2026 angesetzten Wahlgang für ein Mit-
glied in den Schulrat der Kreisschule Nusshof-Wintersingen.  
 
Gegen diesen Beschluss kann innert 3 Tagen seit Veröffentlichung beim Regierungs-
rat des Kantons Basel-Landschaft schriftlich und begründet Einsprache erhoben 
werden. 
 
 
 

Stellenausschreibung Abwart/in Kreisschule Nusshof-Wintersingen 

 
Frau Susanne Kunz hat ihre Anstellung als Abwartin des Schulhauses in 
Wintersingen per 30.06.2026 gekündigt.  
 
Gesucht wird nun ein/e neue/r Abwart/in für das Schulhaus ab dem 01.07.2026. 
 
Interessentinnen oder Interessenten bewerben sich bitte bis 24. Mai 2026 auf der 
Gemeindeverwaltung Wintersingen (gemeinde@wintersingen.ch, Tel. 061 976 96 
50). 
 
 
 

Veranstaltungsbewilligung im Wald  
 
Das Amt für Wald und Wild beider Basel hat nach Vernehmlassung bei den 
betroffenen Gemeinden und kantonalen Fachstellen die Bewilligung für die 
Durchführung des  
 

Nationaler OL 2028  
mit ca. 1’500 Teilnehmenden 
vom Sonntag, 19. März 2028 

 
gemäss Dekret des Landrates über die Bewilligung für Veranstaltungen im Wald, 
vom 11. Juni 1998 (SGS 570.1), in den Gemeinden Arisdorf, Hersberg, Lausen, 
Liestal, Nusshof, Sissach und Wintersingen mit Auflagen erteilt. 
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Brut- und Setzzeit beginnt – Leinenpflicht!  
 

Wenn es im Frühling wärmer wird, werden die Wälder und Wiesen beider 
Basel zur grossen Kinderstube: Hasen, Rehe, Wildschweine, Füchse, 
verschiedene Vögel und viele andere Wildtiere bringen ihre Jungen zur 
Welt und bereiten sie auf ein selbstständiges Leben vor.  
 

Diese Zeit – die sogenannte Brut- und Setzzeit – ist für 
die Elterntiere sehr intensiv: Die Jungen müssen nicht 
nur in die Welt gesetzt, sondern auch gefüttert, gesäugt und be-
schützt werden. Kommt ihnen in dieser Zeit ein Hund (oder ein 
Mensch) zu nahe, löst das Stress aus und kann tödliche Folgen ha-
ben.  
 
Damit die Jungen stressfrei und gesund aufwachsen, gilt in beiden 

Basel im Wald, an Waldrändern und auf angrenzenden Wiesen eine Leinenpflicht 
vom 1. April bis am 31. Juli. Zudem ist wichtig: Waldwege nicht verlassen und 
Jungtiere nicht anfassen. 
 
 
 

Männer-Fussball-Weltmeisterschaft 2026 / Öffnungszeiten und Be-
willigungen für Gastwirtschaftsbetriebe 
 
Analog der vergangenen Fussball-Europa- und Weltmeisterschaften, gelten auch 
während der Männer-Fussball WM 2026 vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 besonde-
re Bedingungen in Bezug auf die Öffnungs- bzw. Schliessungszeiten in Gast-
wirtschaftsbetrieben. 
 
Gastwirtschaftsbetriebe und Gelegenheitswirtschaften dürfen gemäss § 13 des 
Gastgewerbegesetzes grundsätzlich von 05.00 Uhr bis 24.00 Uhr geöffnet haben. 
Gemäss § 14 Abs. 2 des Gastgewerbegesetzes kann die Sicherheitsdirektion des 
Kanton Basel Landschaft bei besonderen Ereignissen abweichende Öffnungszeiten 
für alle Betriebe und Anlässe festlegen.  
 
Die Männer-Fussball WM 2026 stellt fraglos wieder ein solches besonderes Ereignis 
dar, insbesondere da das Schweizer Männer-Nationalteam teilnimmt und die Spiele 
aufgrund der Zeitverschiebung mehrheitlich am Abend / in der Nacht stattfinden. Aus 
diesem Grund hat die Sicherheitsdirektion beschlossen, dass sämtliche Gastwirt-
schaftsbetriebe inkl. den Vereinswirtschaften sowie alle mit der EM im Zusam-
menhang stehenden Gelegenheitswirtschaften an den jeweiligen Spieltagen, also 
nicht während der ganzen Zeit, bis um 02.00 Uhr geöffnet haben dürfen. Diese 
Ausweitung der Öffnungszeiten gilt ausschliesslich für den Innenbereich! 
 
Wer sein Lokal länger offen haben will sowie für alle anderen „Nicht-EM-Anlässe“ gilt 
der ordentliche Bewilligungsweg. Bereits heute weitergehende, z.B. bis 04.00 Uhr, 
bewilligte generell verlängerte Öffnungszeiten bleiben selbstverständlich in Kraft. 
 
Dieser Entscheid der Sicherheitsdirektion ist jedoch keine Legitimation oder gar Auf-
forderung, ungehindert in der Nacht Lärm zu verursachen. Er erlaubt lediglich die 
Gastwirtschaftslokale länger als üblich offen halten zu können. 
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Fahrplananhörung 2027 

 
Vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 werden die Entwürfe der Fahrpläne 2027 (gültig ab 
13. Dezember 2026) im Internet publiziert auf öv-info.ch. 
 
Während der Publikationsfrist haben Sie die Möglichkeit eine Stellungnahme abzu-
geben. Diese können Sie über ein Online-Formular auf der erwähnten Seite erfas-
sen. Anschliessend überprüft der Kanton die Stellungnahmen zusammen mit den 
Transportunternehmen hinsichtlich Zweckmässigkeit, Machbarkeit und Finanzierbar-
keit. Je nach Ergebnis werden die Fahrpläne überarbeitet. 
 
Die Abteilung öffentlicher Verkehr des Kanton Basel Landschaft dankt Ihnen für die 
Mitarbeit für einen attraktiven öffentlichen Verkehr in unserer Region. 
 
 
 

 

Bevölkerungsstatistik 
 
 

Aus Datenschutzgründen 
sind die Bevölkerungsmu-
tationen in der  
Online-Version nicht ver-
fügbar. 
 
 
 

Stand der Bevölkerung in Nusshof bei Redaktionsschluss: 290 

 
 

Die Publikation erfolgt auf Wunsch der Personen. 

 
 
 

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung 
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt am Montag, 25. Mai 2026 (Pfingstmontag), ge-
schlossen.  

 
Bei Notfällen oder Todesfällen beachten Sie bitte die Informationen 
auf dem Anrufbeantworter.  
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen bereits heute besinnliche 
Pfingsten. 
 
 
 

«Tap & Ride» Gutscheinkarten 
 
Mit dem neuen Selbstbedienungssystem «Tap & Ride» in den BLT-Bussen können 
ÖV-Tickets kontakt- und bargeldlos direkt im Bus gekauft werden. Für Personen 
ohne Bezahlkarte oder Mobilgerät besteht die Möglichkeit SBB-Gutscheinkarten zu 
nutzen.  
 
Bei den bisherigen Rückmeldungen hat sich gezeigt, dass insbesondere ältere Per-
sonen diese Karten bei uns beziehen, jedoch häufig nicht über die Möglichkeit ver-
fügen, die Karten selbstständig aufzuladen.  
 
Neu können Sie mit CHF 10.00 vorgeladene SBB-Gutscheinkarten auf der Ge-
meindeverwaltung kaufen.  
 
 
 

Resultate der Abstimmungen vom 8. März 2026 
 

Eidgenössische Abstimmung 

1. Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien 
Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bar-
geld ist Freiheit)» und der direkte Gegenentwurf 

    

a. Volksinitiative  65 JA 72 NEIN 

b. Gegenentwurf 92 JA 44 NEIN 

c. Stichfrage 57 JA 81 NEIN 

2. Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-
Initiative)» 

65 JA 71 NEIN 

3. Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapo-
litik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Kli-
ma-Fonds-Initiative)» 

29 JA 108 NEIN 

4. Bundesgesetz über die Individualbesteuerung 63 JA 70 NEIN 
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Kantonale Abstimmung 

5. Formulierte Gesetzesinitiative «Tempo 30 auf Haupt-
strassen - nur mit Zustimmung des Volkes» mit Gegen-
vorschlag des Landrats 

    

a. Initiative  64 JA 66 NEIN 

b. Gegenvorschlag 60 JA 69 NEIN 

c. Stichfrage 64 JA 58 NEIN 

6. Formulierte Gesetzesinitiative «Vollumfänglicher Steuer-
abzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung («Prämienabzug für alle»)» 
mit Gegenvorschlag des Landrats 

    

a. Initiative  77 JA 53 NEIN 

b. Gegenvorschlag 48 JA 81 NEIN 

c. Stichfrage 69 JA 54 NEIN 

7. Formulierte Gesetzesinitiative «Potential nutzen – Ver-
sorgung sichern: Für eine vorausschauende Energiepoli-
tik im Baselbiet» («Solar-Initiative») 

34 JA 100 NEIN 

8. Formulierte Verfassungsinitiative «Transparenz- und 
Mitwirkungsinitiative» 41 JA 72 NEIN 

9. Verfassungsänderung Kreislauf-Wirtschaft 74 JA 51 NEIN 

 
 
 

Abstimmungen und Wahlen vom 14. Juni 2026 
 
Am 14. Juni 2026 gelangen 2 eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung: 

a. Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» 

b. Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Er-
satzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) 

 
Am 14. Juni 2026 gelangen 3 kantonale Vorlagen zur Abstimmung: 

c. Formulierte Verfassungsinitiative «Für gute und stabile Beziehungen der Schweiz 
mit der Europäischen Union und den Nachbarländern (Zämme in Europa)» 

d. Formulierte Gesetzesinitiative «Energiepolitik nur mit der Bevölkerung»  

e. Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden, Umgestaltung der Haupt- und Rheinfelderstras-
se, Ausgabenbewilligung für die Realisierung  

 
Am 14. Juni 2026 findet eine kantonale Wahl statt.  
 
Ersatzwahl für den Regierungsrat Basel-Landschaft 
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Das Bauinspektorat BL hat folgende Bewilligung erteilt: 
 
Einwohnergemeinde Nusshof   Zweckänderung: alt Schulhaus in neu 

Wohnraum 
Parz. 27, Hauptstrasse 22 

 
 
 

 

 
 

Banntag: Donnerstag, 14. Mai 2026  

Waldtag: im Oktober 26 wird wiederum ein Waldtag durchgeführt, genauer     
Termin folgt. 

Bürgerversammlungen 2026:  

• BV Rechnung: Donnerstag, 11. Juni 2026 20.00h in der Bürgerhütte 
 

• BV Budget: Donnerstag, 19. November 2026 20.00h in der Bürgerhütte 

Bürgerrat Nusshof 
 

 
 

Baubewilligungen 

Mitteilungen der Bürgergemeinde 
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